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Beschluss-Nr. PLV 35/04/23 vom 24.03.2023
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über das

Einlegen einer Revisionsnichtzulassungsbeschwerde beim Bundesver
waltungsgericht

Am 9.11.2022 wurden am Oberverwaltungsgericht in Weimar die sechs gegen den Sachlichen
Teilplan Windenergie Mittelthüringen eingereichten Normenkontrollanträge 1 N 99/19, 1 N 548/19,
1 N 595/19, 1N 612/19, 1N 711/19 und 1 N 786/19 verhandelt. Das zugehörige Urteil wurde am
22.11.2022 zusammen mit der Entscheidung, dass eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht
nicht zugelassen wird, verkündet. Gemäß § 133 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) be
steht grundsätzlich die Möglichkeit, die Nichtzulassung der Revison durch Beschwerde anzufech
ten. Gemäß § 133 Abs. 2 VwGO muss sie innerhalb eines Monats nach der Zustellung des voll
ständigen Urteils eingelegt werden.
Weiterhin sieht § 4 der Satzung der RPG vom 1.3.2021 vor, dass u. a. der Beschluss für die Ein
legung von gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfen der Planungsversammlung vor
behalten ist. Vor diesem Hintergrund fasst die Planungsversammlung daher folgenden Beschluss:

Der Präsident wird beauftragt, gegen das Urteil des OVG Weimar vom 9.11.2022 eine Revi
sionsnichtzulassungsbeschwerde zu veranlassen.

Begründung:

133 Abs. 1 VwGO stellt die grundsätzliche Zulässigkeit einer Revisionsnichtzulassungsbe
schwerde für die RPG gegen das OVG-Urteil vom 9.11.2022 klar. Mit dem vorliegenden Beschluss
sollen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Präsident in die Lage ver
setzt wird, eine entsprechende Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht zu veranlassen, ohne
das eine hierzu eigens kurzfristig anzuberaumende Sitzung der Planungsversammlung durchge
führt werden muss. Eben diese solche Situation wird somit vermieden und der Präsident in die
Lage versetzt, innerhalb der vorgegebenen Monatsfrist nach Zustellung des vollständigen Urteils
zu reagieren.
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